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Neuausrichtung der infektionshygienischen Überwachung durch den Öffentlichen 
Gesundheitsdienst Bayern 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

dem Öffentlichen Gesundheitsdienst kommen wichtige Aufgaben zum Schutz der 

Bevölkerung vor gesundheitlichen Gefahren zu. Unsere gemeinsame Verantwor

tung ist es, neuen Herausforderungen angemessen und konsequent zu begegnen: 

Berichte über Hygienemissstände in Krankenhäusern nehmen zu, 

die Zahl von Infektionskrankheiten, die in einem zeitlichen Zusammenhang mit 

einem Krankenhau$aufenthalt auftreten, ist konstant auf hohem Niveau, 
. . 

multiresistente Erreger treten immer häufiger ~uf. 

Das bedroht die Gesundheit vieler Menschen. Deshalb müssen wir einen Schwer

punkt der Tätigkeit.des Öffentlichen Gesundheitsdiensts auf die verstärkte infekti

onshygienische Beratung und Überwachung von Einrichtungen des Gesundheits

wesens legen. . 

Wir wollen Sie über zwei wesentliche neue Schritte im Hinblick auf die infektionshy

gienische Beratung und Überwachung informieren: 
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1.) Das Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit hat-den Entwurf einer Verordnung zur 

Hygiene in Einrichtungen des Gesundheitswesens (MedHygV) vorgelegt. Damit werden 

nunmehr die personellen und organisatorischen Pflichten der medizinischen Einrichtungen 

festgeschrieben. Alle Hinweise, vor allem auch der kommunalen Spitzenverbände, die im 

Rahmen der Verbandsanhörung an uns gerichtet wurden, werden intensiv geprüft. Wir wol

len sie so weit wie mÖglich berücksichtigen. 

2.) Das Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit beabsichtigt. eine Spezialeinheit "In

fektionshygiene" am Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit zu 

schaffen. Analog der Spezialeinheit "Lebensmittelsicherheit" soll die Spezialeinheit "Ihfekti

onshygiene" kompetente fachliche Beratung und ,Unterstützung für die im Vollzug zuständi

gen Gesundheitsämter leisten. Eigene Vollzugskompetenzen der Spezialeinheit "Infektions

hygiene" sollen unter strikter Beachtung der primären Zuständigkeit der Kreisverwaltungsbe

hörden in Abstimmung mit diesen wahrgenommen werden. 

Selbstverständlich wollen wir die Umsetzungsschritte in der Neuausrichtung der infektions

hygienischen Überwachung in enger und vertrauensvoller Abstimmung mit den Kommunen 

durchführen. Es geht darum, gemeinsam unserer Verantwortung für die Gesundheit der 

Menschen gerecht zu werden. 

Mit freundlichen Grüßen 


